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1950/2022
Zweites Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2022 

(2. Nachtragshaushaltsgesetz 2022)
Vom 30. Juni 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2022

§ 13 wird wie folgt geändert:

Es wird folgender neuer Absatz 11 angefügt:

„(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der Staatskanzlei infolge der Regierungsneu-
bildung bis zu 14 Planstellen und Stellen sowie neue 

Vermerke in den Stellenplänen und Stellenübersich-
ten auszubringen sowie die in diesem Zusammen-
hang erforderlichen Titel einzurichten und Mittel 
umzusetzen.“

§ 2 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. Juni 2022

 Dan i e l  Gün the r  Mon i ka  He i no l d
 Ministerpräsident Finanzministerin
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